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Änderungsantrag 

der Abgeordneten Petra Högl, Tanja Schorer-Dremel, Leo Dietz, Sebastian 
Friesinger, Dr. Petra Loibl, Thomas Pirner, Sascha Schnürer, Thorsten Schwab, 
Kristan Freiherr von Waldenfels und Fraktion (CSU), 

Florian Streibl, Felix Locke, Markus Saller, Tobias Beck, Martin Behringer, 
Dr. Martin Brunnhuber, Susann Enders, Stefan Frühbeißer, Johann Groß, 
Wolfgang Hauber, Bernhard Heinisch, Alexander Hold, Marina Jakob, Michael 
Koller, Nikolaus Kraus, Josef Lausch, Christian Lindinger, Rainer Ludwig, Ulrike 
Müller, Prof. Dr. Michael Piazolo, Bernhard Pohl, Julian Preidl, Anton Rittel, Martin 
Scharf, Werner Schießl, Gabi Schmidt, Roswitha Toso, Roland Weigert, Jutta 
Widmann, Benno Zierer, Felix Freiherr von Zobel, Thomas Zöller und Fraktion 
(FREIE WÄHLER) 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung des Flurbereinigungsgesetzes 
(Drs. 19/9706) 

Der Landtag wolle beschließen: 

1. Der Überschrift wird die Angabe „und zur Änderung des Bayerischen Gesetzes 
über wirtschafts-, energiewirtschafts- und vergaberechtliche Vorschriften“ an-
gefügt. 

2. In § 1 wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Flurbereinigungsgesetzes“. 

3. Nach § 1 wird folgender § 2 eingefügt: 

‚§ 2 

Änderung des Bayerischen Gesetzes über wirtschafts-, energiewirtschafts- 
und vergaberechtliche Vorschriften 

Das Bayerische Gesetz über wirtschafts-, energiewirtschafts- und vergabe-
rechtliche Vorschriften (BayWiVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24. Januar 2005 (GVBl. S. 17, BayRS 700-2-W), das zuletzt durch § 7 des Geset-
zes vom 23. April 2026 (GVBl. S. 190) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In Art. 22 Abs. 1 Satz 1 Satzteil nach Nr. 2 wird die Angabe „23“ durch die An-
gabe „24“ ersetzt. 

2. Art. 23 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird die Angabe „21, 23 und 25“ durch die Angabe „22, 24 und 26“ 
ersetzt. 

b) In Satz 2 wird die Angabe „26“ durch die Angabe „27“ ersetzt. 

3. In Art. 26 Abs. 1 Satz 1 sowie Abs. 2 Satz 2 und 3 wird die Angabe „23“ jeweils 
durch die Angabe „24“ ersetzt. 

4. In Art. 27 wird die Angabe „23 und 25“ durch die Angabe „24 und 26“ ersetzt.‘ 
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4. Der bisherige § 2 wird § 3 und wird wie folgt geändert: 

a) Folgende Überschrift wird eingefügt: 

„Inkrafttreten“. 

b) Der Wortlaut wird Satz 1. 

c) Folgender Satz 2 wird angefügt: 

„2Abweichend von Satz 1 tritt § 2 mit Wirkung vom 1. Mai 2026 in Kraft.“ 

 

 

Begründung: 

Der Änderungsantrag setzt punktuelle redaktionelle Folgeänderungen im Bayerischen 
Gesetz über wirtschafts- energiewirtschafts- und vergaberechtliche Vorschriften 
(BayWiVG) um, die aufgrund von § 7 Nr. 2 des am 1. Mai 2026 in Kraft tretenden Ge-
setzes zur Förderung der Verteidigungsindustrie in Bayern (GVBl. 2026, S. 190) erfor-
derlich werden.  

Zu Nr. 1 

Redaktionelle Anpassung aufgrund der aufgenommenen Änderung des BayWiVG. 

Zu Nr. 2 

Redaktionelle Anpassung. 

Zu Nr. 3 

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen (Anpassung von Verweisen) zu der 
durch § 7 Nr. 2 des Gesetzes zur Förderung der Verteidigungsindustrie in Bayern ein-
tretenden Verschiebung der Art. 21 bis 27 BayWiVG. 

Zu Nr. 4 

Die in § 2 aufgenommenen Folgeänderungen sollen mit Wirkung vom 1. Mai 2026 in 
Kraft treten. 

 

 


